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Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR 

Die Gesuchunterlagen sind vollständig und konsistent. Der Monitoringbericht wurde anhand der 

aktuellen Vorlage geschrieben. Es gibt wesentliche Änderungen bezüglich der Wirtschaftlichkeit und 

der erzielten Emissionsverminderungen. Gemäss der Einschätzung des Verifizierers, führen diese 

aber nicht zu einer erneuten Validierung. Zum Stand des Projekts wurden aufgrund von FAR 3 

Stellung genommen. Das Projekt entspricht auch in finanzieller Sicht weiterhin dem registrierten 

Projekt. 

 

Es wurden 5 CRs oder CARs verfasst, die alle zufriedenstellend umgesetzt werden konnten. Der 

Grossteil der Fragen betraf Ergänzungen im Bericht für eine bessere Verständlichkeit. Es wurde 

bereits bei der Erstverifizierung der ersten Kreditierungsperiode eine Vor-Ort Besichtigungen 

durchgeführt. Aus Sicht der Verifizierungsstelle ist eine erneute Begehung nicht notwendig. 

 

Die Monitoringperiode ist durch zwei Kreditierungsperioden abgedeckt. Der Gesuchsteller hat für die 

gesamte Monitoringperiode das Vorgehen nach der erneuten Validierung gewählt, welche auch die 

Mehrheit der Monitoringperiode abdeckt. Dies ist im Einklang mit dem 16. Newsletter des BAFU. 

 

Die aus der dritten Verifizierung zum Monitoring (Monitoringperiode von 01.01.2021 bis 31.12.2021) 

stammenden FARs wurden berücksichtigt und zufriedenstellend beantwortet. Aus Sicht der VSS 

können die FARs 1 und 4 aufgrund der Revalidierung geschlossen werden. Das FAR 2 und FAR 3 

sind deckungsgleich, weshalb das FAR 3 aus Sicht der VSS ebenfalls geschlossen werden kann.  

 

Die Verifizierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Projekt oder Programm mithilfe des 

Monitoringberichts, aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1 gemäss den 

Vollzugs-Mitteilung UV-13151 aus dem Jahr 2021 und des Moduls UV-20012 des BAFU verifiziert 

wurde: 

 

0091 Fernwärmeversorgung Murten 

 

Die Evaluation des Programms hat folgende Emissionsverminderung ergeben:  

 [t CO2eq] Bemerkung 

Insgesamt erzielte Emissionsverminderung  1’996  

Davon Emissionsverminderungen die laut 

Abschnitt 3.2 besonders zu berücksichtigen 

sind  

0 Keine Emissionsverminderungen 
zu berücksichtigen. 

Emissionsverminderungen die von der 

Verifizierungsstelle zur Ausstellung 

empfohlen werden [t CO2eq] 

1’996  

Das Programm erfüllt alle Punkte der Checkliste der Verifizierung und aus Sicht der 

Verifizierungsstelle können für alle empfohlenen Emissionen Bescheinigungen ausgestellt werden. 

 

Für das nächste Monitoring empfiehlt die Verifizierungsstelle die folgenden Forward Action Request 

(FAR): 

FAR 1 

(ehemals FAR 2 aus der Verfügung über die Ausstellung von Bescheinigungen für 01.01.2020 bis 

31.12.2020) 

Bis zum Vollausbau des Wärmeverbunds soll der Verifizierer jeweils explizit Stellung nehmen, ob 

das Projekt auch in finanzieller Hinsicht dem registrierten Projekt entspricht oder nicht.  

 
1 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
2 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
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1 Angaben zur Verifizierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

Version und Datum der 

Projektbeschreibung 
V6 vom 22.09.2014 

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

Erstvalidierung: V1.4, 25.09.2014 

Erneute Validierung zur Verlängerung der 
Kreditierungsperiode: final, 25.03.2021 

Version und Datum des 

Monitoringberichts 

V1.2, 29.07.2022 

Verfügung Eignungsentscheid: 

Datum 

Erste Kreditierungsperiode: 15.10.2014 

Zweite Kreditierungsperiode: 11.05.2021 

Ortsbegehung: Datum Im Rahmen der Erstverifizierung wurde am 31. Mai 2017 eine 

Ortsbegehung durchgeführt. Die Vollständigkeit der Daten und 

deren Validität kann ohne erneute Begehung hinreichend 

überprüft werden. Im Rahmen des Projekts werden die für 

einen Wärmeverbund üblichen Geräte und Anlagen eingesetzt. 

Verwendete Liste der 

abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

Liste der Standorte von CO2-abgabebefreiten Unternehmen: 

aktuelle Version vom 31.01.2022. 

Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 

aufgeführt. 

 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 

Ziel der Verifizierung 

Während der Verifizierung wurde geprüft, ob die Angaben zum Projekt vollständig und konsistent sind, 

ob die Monitoringmethode und Datenerfassung korrekt umgesetzt wird und ob die tatsächlich erzielten 

Emissionsverminderungen korrekt berechnet sind.  

 

Ziel der Verifizierung ist zu: 

− Prüfung, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die Anforderungen von Art. 5 der 
CO2-Verordnung erfüllen 

− Prüfung, ob Angaben zum tatsächlich umgesetzten Projekt vollständig und konsistent sind 

− Prüfung der korrekten Erhebung und Darstellung aller relevanten Daten gemäss 
Monitoringkonzept  

− Prüfung der während des Monitorings verwendeten Messeinrichtungen (Protokolle von 
Kalibrierung und Wartung) 

− Prüfung, dass die verwendeten Technologien, Anlagen etc. dem Monitoringkonzept 
entsprechen 

− Prüfung der Berechnung der tatsächlich erzielten Emissionsverminderung 

 

Beschreibung der gewählten Methoden 

Die Prüfung wurde aufgrund der Angaben in der Vollzugsmitteilung Geschäftsstelle Kompensation, 

Stand 2015 & 2021 umgesetzt. Weitere verwendete Unterlagen sind im Anhang A1 aufgelistet. 

 

Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

Die Verifizierung wurde in folgenden Schritten umgesetzt: 
1. Prüfen der Dokumente und Berechnungen (siehe Anhang A1) 
2. Erstellen des ersten Entwurfs des Verifizierungsberichts, inkl. der Checkliste  
3. Identifizieren von offenen Fragen und Unklarheiten (CRs / CARs) 
4. Telefonische und schriftliche Diskussion der Fragen und Unklarheiten mit dem Gesuchsteller 
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5. Prüfen der angepassten Dokumente und Berechnungen und Klären von allfälligen 
Zusatzfragen 

6. Finalisieren des Verifizierungsberichts 

Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 

Die interne Qualitätssicherung wurde durch alle oben erwähnten Schritte der Verifizierung 

gewährleistet. Neben der Begleitung des Projektteams während der gesamten Verifizierungsphase, 

wurden speziell die Checkliste sowie der Verifizierungsbericht vor dem Versand an den Gesuchsteller 

geprüft. Der Qualitätsverantwortliche ist im Rahmen des Verifizierungsauftrags vom 

Verifizierungsteam unabhängig. 

 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 

BAFU als Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen EBP Schweiz AG die Verifizierung dieses 

Projekts (0091 Fernwärmeversorgung Murten). 

 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 

von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 

(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 

Vorhaben, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind (vgl. VoMi 

VVS, Kap. 4.1). 

 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

· keine Projekte zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren Entwicklung3 sie 

beteiligt war; 

· bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts keinen Fachexperten, Qualitätsverantwor-

tlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an der Entwicklung 

desselben Projekts beteiligt war; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 

Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts beteiligt 

gewesen ist; 

· keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung von Projekten oder Programmen beteiligt war. Diese Einschränkungen gelten nur für 

die Projekttypen, welche von diesen Beteiligungen betroffen sind4; 

· keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung oder 

ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung durchgeführt hat5; 

· keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung im 

Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt hat6; 

· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

 
3 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 

4 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B  
des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 
für den Auftraggeber x validieren. 

5 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 

6 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, die Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-

fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 

Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 

Beratern unabhängig sind. 

 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die im Rahmen der Verifizierung verwendeten Informationen stammen vom Projektentwickler oder 

aus Quellen, die der Verifizierer als zuverlässig einstuft. Für die Genauigkeit, Richtigkeit, 

Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der verwendeten Informationen kann der Verifizierer 

in keiner Weise verantwortlich oder haftbar gemacht werden.  

 

Der Verifizierer lehnt daher jegliche Haftung ab für Fehler und deren direkte oder indirekte Folgen im 

Rahmen der bereit gestellten Informationen, den erstellten Produkten, den gezogenen 

Schlussfolgerungen und getätigten Empfehlungen. 
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im gesamten Dokument konsistent angegeben 

(Deckblatt und formale Angaben).  

2.3.5  

(1.3 erweitert) 

Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert und identisch 

mit dem Gesuchsteller, der die validierte Projekt-

/Programmbeschreibung eingegeben hat, bzw. 

Änderungen zum Gesuchsteller sind nachvollziehbar 

und ausreichend begründet. 

 X  

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 

Projekt-/Programmbeschreibung sind im Monitoring-

bericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) 

dokumentiert und nachvollziehbar beschrieben 

(Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der Anpassungen 

soll in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft 

werden). 

 x  

2.3.7  

(2.7a) 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten 

Verfügung zur Bescheinigung der erzielten 

Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des 

Monitoringberichts vollständig aufgeführt (Hinweis: 

Die inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den 

jeweiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

 x  

 
Die Unterlagen sind vollständig und konsistent. Die Kontaktperson ist dieselbe, wie in der letzten 
Monitoringperiode. Der Gesuchsteller ist weiterhin korrekt identifiziert. Die neuste Vorlage für den 
Monitoringbericht wurde übernommen.  
 
Die Angaben zu den Anpassungen sind korrekt beschrieben. Es gab Änderungen gegenüber dem 
letzten Monitoringbericht, welche in der Tabelle erwähnt sind. Die inhaltliche Korrektheit wird bei den 
jeweiligen thematischen Blöcken geprüft. 
 
Die FARs von der Monitoringperiode 01.01.2020 bis 31.12.2020 sind vollständig aufgelistet und 
beantwortet, gemäss der letzten Verfügung der Bescheinigungen. Das FAR 3 aus der Verfügung über 
die Eignung eines Projekts wird ebenfalls beantwortet. Die Korrektheit wird in den jeweiligen 
thematischen Blöcken geprüft. 
 

Der zur Verfügung stehende Monitoringbericht und die unterstützenden Dokumente sind ausreichend, 

konsistent und vollständig. Der Verifizierer erachtet die formalen Anforderungen als erfüllt. 
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3.2.9 

(2.7b spezifisch für 

diesen Abschnitt) 

Allfällige FARs aus dem Eignungsentscheid oder der 

Verfügung zum letzten Monitoringbericht, die diesen 

Abschnitt betreffen sind, nachvollziehbar beschrieben 

und korrekt umgesetzt.   

X   

 

Es wird die Standartmethode gemäss CO2-Verordnung angewendet. Die Förderung des Anschlusses 

an den Wärmeverbund ist deshalb nicht mehr relevant. 

In diesem Teil sind keine CARs und FARs relevant. Alle Fragen der Checkliste sind nachvollziehbar 

und vollständig im Monitoringbericht behandelt.  
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A1 Liste der verwendeten Unterlagen 
 

Unterlagen Geschäftsstelle Kompensation 

• BAFU (2022a): Verfügung über die Ausstellung von Bescheinigungen für die Monitoringperiode 
01.01.2020-31.12.2020 vom 25. November 2021 

• BAFU (2022a): Verfügung über die Eignung eines Projektes vom 11. Mai 2021 

• BAFU (2022b): Projekte und Programme zur Emissionsverminderung und Erhöhung der 
Senkenleistung. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 

• BAFU (2022c): Validierung und Verifizierung von Projekten und Programmen im Inland. Ein Modul 
der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 

• BAFU (2021): 16. Newsletter CO2-Kompensation in der Schweiz: 4. Monitoring beim unterjährigen 
Wechsel der Kreditierungsperiode (22. November 2021). 

 

Unterlagen Projekt 

• Monitoringbericht vom 29.07.2022, Version 1.2: 0091_Monitoringbericht_Murten_2022-07-29.pdf 

mit den folgenden Anhängen 

o A3_Angaben zum Projekt 

o A5_Unterlagen_Monitoring 

o A6_Monitoringexcel 

o A7_wesentliche Änderungen 

• Projektbeschreibung Version 6 vom 22.09.2014 

• Projektbeschreibung Revalidierung Version 3 vom 25.03.2021 

• Validierungsbericht Version 1.4 vom 25.09 2014 

• Validierungsbericht Revalidierung final vom 25.03.2021 

• Monitoringberichte (inkl. aller Anhänge) der Monitoringperioden 2015-2016, 2017, 2018-2019 und 

2020  

• Verifizierungsbericht der Monitoringperioden 2015-2016, 2017, 2018-2019 und 2020 
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A2 Frageliste zur Verifizierung  
 

CR 1  Erledigt  x 

3.5.2 

(5.2.1a/b) 

Die tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen entsprechen den gemäss Projekt-

/Programmbeschreibung erwarteten Emissionsverminderungen. Allfällige 

Abweichungen sind nachvollziehbar begründet. 

3.5.3 

(5.2.1c) 

Abweichungen der erzielten Emissionsverminderungen gegenüber den in der Projekt-

/Programmbeschreibung festgelegten Werten sind kleiner als 20%. Allfällige 

Abweichungen sind nachvollziehbar begründet.  

Frage (12.07.2022) 

Als Begründung für die deutlich höheren Emissionsverminderungen wird die Berechnung nach neuem 

Vorgehen gemäss der 2. Kreditierungsperiode für das gesamte Jahr 2021 angeführt. Die erwarteten 

Emissionsverminderungen wurden aber ebenfalls mit dem neuen Vorgehen berechnet. Weshalb hat 

das Anwenden des neuen Vorgehens trotzdem einen Einfluss?  

Antwort Gesuchsteller (14.07.2022) 

Die Abschätzung der erwarteten Emissionsverminderungen erfolgte nach differenziert mit 

unterschiedlichen Methoden, je nach Kreditierungsperiode. Dies bedeutet, dass das Vorgehen 

gemäss der 2. Kreditierungsperiode erst ab Mai vorgenommen wurde, vorher erfolgte die 

Abschätzung noch gemäss der Methode der 1. Kreditierungsperiode. Siehe die einzelne Werte im 

Anhang A6, Reiter «Wesentliche Änderungen_2KP» in den Zellen C24 und C25. 

Frage (27.07.2022) 

Die Abschätzungen der erwarteten Emissionsverminderungen nach den verschiedenen 

Kreditierungsperioden ergeben pro Monat die gleichen Werte (120 t CO2eq). Falls unterschiedliche 

Vorgehen verwendet wurden, scheinen diese keinen Einfluss auf die erwartete Emissionen zu haben. 

Gemäss den Unterlagen zur Revalidierung sind die erwarteten Emissionen von Januar bis Mai 

ebenfalls mit dem neuen Vorgehen berechnet worden. 

Die Begründung, dass eine grössere Abweichung aufgrund der unterschiedlichen Berechnung 

besteht, ist deshalb aus Sicht der VSS nicht gegeben. Der Gesuchsteller wird deshalb gebeten, die 

Begründung anzupassen oder zu zeigen, wie das Vorgehen nach der ersten Kreditierungsperiode für 

die Monate Januar bis Mai zu einer geringeren erwarteten Emissionsverminderung führt. 

Antwort Gesuchsteller (28.07.2022) 

De facto wurde im Additionalitätstool die Emissionsreduktionen für das Jahr 2021 so berechnet, dass 

der Emissionsfaktor ein Mittelwert des gemitteltem Emissionsfaktor des Jahres 2020 und dem neuen 

Emissionsfaktor der 2. Kreditierungsperiode (0.22 tCO2/MWh) ist (s. Reiter «Wärmebezug», Zelle 

«N22»). Der Einfachheit halber wurde somit die Annahme getroffen, dass die 1. Kreditierungsperiode 

bis Mitte des Jahres, sprich Ende Juni 2021 ging und die 2. Kreditierungsperiode erst danach 

angefangen hat. Die Daten für die Jahre vor 2021 passen mit den effektiven Angaben überein, die 

Emissionsfaktor wurde so angepasst, dass Wärme und Emissionsreduktionen mit den effektiven 

Zahlen passen. Es wurde nicht die Methode gemäss Anhang 3a eingesetzt. 

Da bei der Umsetzung aber für das gesamte Jahr der Emissionsfaktor von 0.22 tCO2/MWh eingesetzt 

werden konnte, muss es zu einer Abweichung kommen. 

Fazit 

Für die erste Kreditierungsperiode wurde in der Revalidierung ein Emissionsfaktor ermittelt, damit die 

gesamte Zeitreihe als Grundlage im KliK-Tool vorhanden ist. Dieser Faktor ist geringer als der 

Emissionsfaktor nach Anhang 3a der CO2-Verordnung. Für das Jahr 2021 wurden in der 

Revalidierung die erwarteten Emissionen mit einem mittleren Emissionsfaktor aus der ersten und 

zweiten Kreditierungsperiode berechnet. Dadurch sind die erwarteten Emissionsfaktoren deutlich 
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geringer als die effektiven Emissionen nach Anhang 3a. Für die folgenden Jahre wurde in der 

Revalidierung der Emissionsfaktor für die erwarteten Emissionen nach Anhang 3a und somit nach 

neuem Vorgehen verwendet. Die Abweichungen aufgrund verschiedener Vorgehen ist dadurch ab der 

nächsten Monitoringperiode nicht mehr vorhanden. 

Wird für das Monitoringjahr 2021 das Vorgehen nach Anhang 3a für die erwarteten Emission 

verwendet, ist noch eine Abweichung von ca. 14% zwischen erwarteten Emissionen (1'720 t CO2eq) 

und effektiven Emissionen (1’996 t CO2eq) vorhanden. Die Abweichung von 14% wird vom 

Gesuchsteller mit dem höheren Wärmeabsatz erklärt (siehe Tabelle im Kapitel 6.1). Aus Sicht der 

VSS sind die Abweichungen von 14% durch den höheren Wärmeabsatz plausibel. Das CR 1 ist 

geschlossen. 

 

CR 2  Erledigt  x 

3.5.2 

(5.2.1a/b) 

Die tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen entsprechen den gemäss Projekt-

/Programmbeschreibung erwarteten Emissionsverminderungen. Allfällige 

Abweichungen sind nachvollziehbar begründet. 

3.5.3 

(5.2.1c) 

Abweichungen der erzielten Emissionsverminderungen gegenüber den in der Projekt-

/Programmbeschreibung festgelegten Werten sind kleiner als 20%. Allfällige 

Abweichungen sind nachvollziehbar begründet.  

Frage (12.07.2021) 

Wie viel höher war der Wärmeabsatz im Jahr 2021? Wie ist der zusätzliche Wärmeabsatz auf die 

genannten Quellen (zusätzliche Bezüger, Schulhäuser) ungefähr verteilt?   

Antwort Gesuchsteller (14.07.2021) 

Die anrechenbare Wärme ist im Anhang A6, Reiter «Wärmekundenliste» zu sehen. Für das Jahr 2020 

beträgt sie 7'727'974 kWh und im Jahr 2021 sind es 10'810'946 kWh. Dies bedeutet eine Differenz 

von rund 3 GWh oder in Prozent ausgedrückt rund 40% mehr anrechenbare Wärme. 

Die Aufteilung der Wärme zwischen Schulhäuser / neue Bezüger ist in etwa gleich. 

Fazit Verifizierer 

Aus den Erläuterungen des Gesuchsteller wird klar, wie die zusätzliche anrechenbare Wärme verteilt 

ist. Die Angaben sind aus Sicht VSS plausibel. Das CR 2 ist geschlossen. 

 

CAR 3 Erledigt  x 

3.5.6 Der Gesuchsteller bestätigt, dass keine wesentliche Änderung vorliegt, und die 

Verifizierungsstelle hat keinen Anlass dies anzuzweifeln. 

Frage (12.07.2021) 

Bei der Angabe der Erlöse liegt eine wesentliche Änderung vor (Abweichung um mehr als 20%). Die 

Abweichung wird schlüssig begründet. Es sollte aber vom Gesuchsteller in Kapitel 6.2 noch 

festgehalten werden, dass es sich bei der Abweichung um eine wesentliche Änderung handelt.  

Antwort Gesuchsteller (14.07.2021) 

Das Kapitel 6.2 wurde entsprechend ergänzt. 

Fazit Verifizierer 

Die Aussage wurde in Kapitel 6.2 ergänzt, das CAR 3 ist geschlossen. 
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CAR 4 Erledigt  x 

3.5.6 Der Gesuchsteller bestätigt, dass keine wesentliche Änderung vorliegt, und die 

Verifizierungsstelle hat keinen Anlass dies anzuzweifeln. 

Frage (12.07.2021) 

Die Aussagen von FAR 3 sind in Kapitel 6.1 noch zu ergänzen. Sind die zusätzlichen 

Emissionsverminderungen auch durch den fortgeschrittenen Stand des Ausbaus erklärbar? 

Zudem bitte im FAR 3 erläutern bzw. einfach Stellung nehmen, ob trotz gestiegenem Wärmeabsatz zu 

gegeben Zeitpunkt, die Zusätzlichkeit immer noch gegeben ist und das Projekt aus finanzieller Sicht, 

dem registrierten Projekt entspricht. 

Antwort Gesuchsteller (14.07.2021) 

Ja, das ist so, der Ausbau ist schneller fortgeschrittener als ursprünglich gedacht. Die Ergänzungen 

wurden sowohl im Kapitel 6.1 als auch bei der Beantwortung der FAR3 vorgenommen.  

Fazit Verifizierer 

Durch die Ergänzungen wird aus FAR 3 ersichtlich, dass das Projekt zusätzlich ist und aus finanzieller 

Sicht dem registrierten Projekt entspricht. 

Die Ergänzung in Kapitel 6.1 plausibilisiert die Abweichung zwischen erzielten und erwarteten 

Emissionsverminderungen. 

Das CAR 4 ist geschlossen.  

 

CAR 5 Erledigt  x 

3.1.2 

(Enthält 

3.4.2a/b 

3.4.3a/b) 

Die Angaben zum Projekt/Programm (Umsetzungsbeginn, Wirkungsbeginn, Beginn des 

Monitorings und weitere Angaben) entsprechen der Projekt-/Programmbeschreibung 

bzw. dem letzten Monitoringbericht. Allfällige Abweichungen sind in der entsprechenden 

Tabelle nachvollziehbar begründet und angemessen. 

Frage (12.07.2021) 

Die Angaben in der Tabelle unter 2.2.1 zeitliche Aspekte in der Zeile «Weitere» widersprechen sich. 

Das Datum der effektiven Umsetzung ist «ab 2018 und fortfolgend». Gemäss den Bemerkungen 

erfolgte der Ausbau erst ab dem Jahr 2020. Ist es möglich das Datum anzupassen? 

Antwort Gesuchsteller (14.07.2021) 

Die Angaben in der Tabelle im Kapitel 2.2.1 wurden präzisiert, damit es sich nicht mehr nach 

Widerspruch mehr anhört.  

Fazit Verifizierer 

Durch die Anpassung des Texts wird klar, wann und in welchem Ausmass der Ausbau stattgefunden 

hat. Das CAR 5 ist geschlossen. 

 

 

Forward Action Request (FAR) die im verifizierten Monitoringbericht berücksichtigt werden 

mussten und deren Umsetzung  

 

FAR 1 aus der Verfügung über die Ausstellung von Bescheinigungen für 

01.01.2020 bis 31.12.2020 

Erledigt  x 

In der Projektbeschreibung ist keine Plausibilisierung der Wärmedaten vorgesehen.  

Für jede Monitoringperiode ist jeweils standardmässig eine Plausibilisierung der Wärmedaten 

vorzunehmen. 
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Antwort Gesuchsteller (30.05.2022) 

Das FAR1 bezieht sich auf die urspüngliche Projektbeschreibung vom 22.09.2014, Version 6. Da das 

vorliegende Monitoring auf der revalidierten Projektbeschreibung beruht, in welcher eine 

Plausibilisierung vorgesehen ist, wird die FAR1 hinfällig, resp. ist erledigt. 

Fazit Verifizierer 

Durch die Revalidierung ist eine Plausibilisierung der Ergebnisse vorgesehen, die im Monitoring 

umgesetzt wurde. Die Ergebnisse werden mithilfe der ins Netz abgegebene Wärme ab der 

Heizzentrale plausibilisiert. Das FAR 1 ist aus Sicht der VSS erledigt.  

 

FAR 2 aus der Verfügung über die Ausstellung von Bescheinigungen für 

01.01.2020 bis 31.12.2020 

Erledigt  x 

Bis zum Vollausbau des Wärmeverbunds soll der Verifizierer explizit Stellung nehmen, ob das Projekt 

auch in finanzieller Hinsicht dem registrierten Projekt entspricht oder nicht. 

Antwort Gesuchsteller (30.05.2022) 

FAR 2 ist identisch mit der der FAR 3 aus der Verfügung über die Eignung eines Projekts vom 

11.05.2021 und wird bei der FAR3 beantwortet. 

Fazit Verifizierer 

Das FAR 2 wird unter FAR 3 beantwortet. Das FAR 2 ist damit erledigt. Es bleibt für die folgenden 

Monitoringperioden aber als FAR 1 bestehen. 

 

FAR 3 aus der Verfügung über die Eignung eines Projekts vom 11.05.2021 Erledigt  x 

Bis zum Vollausbau des Wärmeverbunds soll der Verifizierer jeweils explizit Stellung nehmen, ob das 

Projekt auch in finanzieller Hinsicht dem registrierten Projekt entspricht oder nicht.  

Antwort Gesuchsteller (14.07.2022) 

Der Wärmeabsatz per Ende 2021 liegt bei 10'807 MWh. Im Additionalitätstool (Version vom 

25.03.2021) waren 8’858 MWh vorgesehen für das Jahr 2021, beim Endausbau ist der Wärmeverkauf 

von rund 13'500 MWh/a vorgesehen. Dies bedeutet, dass der Wärmeverbund bei rund 80% des 

Endausbaus angelangt ist und für das Jahr 2021der Wärmeverkauf bei rund 22% über den 

Erwartungen lag. Gründe für den höheren Wärmeabsatz sind, dass es mehr Anschlüsse gab als 

geplant. Anschlüsse vom 2020 sind im 2021 ganzjährig im Betrieb und es gab neue Anschlüsse im 

2021, der Ausbaus ist schneller fortgeschrittener als ursprünglich gedacht. Weiter war der 

Wärmeabsatz in den beiden Schulhäusern Corona-bedingt deutlich höher als erwartet (Heizen / 

Lüften). 

Auch trotz gestiegenem Wärmeabsatz ist die Zusätzlichkeit immer noch gegeben und das Projekt 

entspricht aus finanzieller Sicht auch immer noch dem registrierten Projekt. Die Gegenüberstellung 

der tatsächlichen und erwarteten Kosten und Erlöse sind im Monitoringexcel und im Kapitel 6.2 

enthalten. Belege dazu sind im Anhang A7 zu finden. 

Fazit Verifizierer 

Das Projekt ist dem geplanten Zeitplan voraus und der Wärmeabsatz liegt 22% über den 

Erwartungen. Der vorhandene Wärmeabsatz liegt aber noch immer unter dem vorgesehenem 

Wärmeabsatz im Endausbau. Zudem war der Wärmeabsatz auch aufgrund von Corona höher als 

erwartet. Aus Sicht der Verifizierungsstelle entspricht das Projekt deshalb trotz der Abweichung von 

über 20% beim Wärmeabsatz noch dem registrierten Projekt. Der Gesuchsteller bestätigt, dass das 

Projekt weiterhin zusätzlich ist. Dies wird von der Verifizierungsstelle nach Konsultation der 

Unterlagen zur Revalidierung bestätigt. Das FAR 3 ist geschlossen bleibt aber in Form von FAR 2 für 

die folgenden Monitoringperioden bestehen. 



Verifizierungsbericht  

 

 

32 

FAR 4 aus der Verfügung über die Ausstellung von Bescheinigungen für 

01.01.2020 bis 31.12.2020 

Erledigt  x 

Bei der Verifizierung soll jedes angeschlossene Objekt auf die kantonale Förderung überprüft werden.  

Antwort Gesuchsteller (30.05.2022) 

Mit der Anwendung der Monitoringmethode gemäss Anhang 3a ist eine Wirkungsaufteilung hinfällig. 

Fazit Verifizierer 

Die kantonale Förderung von Wärmeverbunden ist beim Anwenden der Monitoringmethode nach 

Anhang 3a im Emissionsfaktor berücksichtigt. Somit erübrigt sich eine Wirkungsaufteilung. Das FAR 4 

ist geschlossen. 

 


